
220 Obligationenrecht

 

PDF-Ausdruck ab: http://www.mietrecht.ch

.

Achter Titel: 1) Die Miete
Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 253
Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter ei-
ne Sache zum Gebrauch zu überlassen, und der Mieter, dem Vermieter
dafür einen Mietzins zu leisten.

A. Begriff und
Geltungsbereich
I. Begriff

Art. 253a
1 Die Bestimmungen über die Miete von Wohn- und Geschäftsräumen
gelten auch für Sachen, die der Vermieter zusammen mit diesen Räu-
men dem Mieter zum Gebrauch überlässt.

II. Geltungsbe-
reich
1. Wohn- und
Geschäftsräume

2 Sie gelten nicht für Ferienwohnungen, die für höchstens drei Monate
gemietet werden.
3 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften.

 

1) Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Juli 1990 (AS 1990 802
834; BBl 1985 I 1389). Siehe auch Art. 5 der SchlB zu den Tit. VIII und VIIIbis am Schluss
des OR.
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Art. 253b
1 Die Bestimmungen über den Schutz vor missbräuchlichen Mietzin-
sen (Art. 269ff.) gelten sinngemäss für nichtlandwirtschaftliche Pacht-
und andere Verträge, die im wesentlichen die Überlassung von Wohn-
oder Geschäftsräumen gegen Entgelt regeln.

2. Bestimmun-
gen über den
Schutz vor miss-
bräuchlichen
Mietzinsen

2 Sie gelten nicht für die Miete von luxuriösen Wohnungen und Ein-
familienhäusern mit sechs oder mehr Wohnräumen (ohne Anrechnung
der Küche).
3 Die Bestimmungen über die Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse
gelten nicht für Wohnräume, deren Bereitstellung von der öffentlichen
Hand gefördert wurde und deren Mietzinse durch eine Behörde kon-
trolliert werden.

Art. 254
Ein Koppelungsgeschäft, das in Zusammenhang mit der Miete von
Wohn- oder Geschäftsräumen steht, ist nichtig, wenn der Abschluss
oder die Weiterführung des Mietvertrags davon abhängig gemacht
wird und der Mieter dabei gegenüber dem Vermieter oder einem
Dritten eine Verpflichtung übernimmt, die nicht unmittelbar mit dem
Gebrauch der Mietsache zusammenhängt.

B. Koppelungs-
geschäfte

Art. 255
1 Das Mietverhältnis kann befristet oder unbefristet sein.C. Dauer

des Mietverhält-
nisses 2 Befristet ist das Mietverhältnis, wenn es ohne Kündigung mit Ablauf

der vereinbarten Dauer endigen soll.
3 Die übrigen Mietverhältnisse gelten als unbefristet.

Art. 256
1 Der Vermieter ist verpflichtet, die Sache zum vereinbarten Zeitpunkt
in einem zum vorausgesetzten Gebrauch tauglichen Zustand zu über-
geben und in demselben zu erhalten.

D. Pflichten
des Vermieters
I. Im allgemei-
nen

2 Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Mieters sind nich-
tig, wenn sie enthalten sind in:
a. vorformulierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen;
b. Mietverträgen über Wohn- oder Geschäftsräume.

Art. 256a
1 Ist bei Beendigung des vorangegangenen Mietverhältnisses ein
Rückgabeprotokoll erstellt worden, so muss der Vermieter es dem
neuen Mieter auf dessen Verlangen bei der Übergabe der Sache zur
Einsicht vorlegen.

II. Auskunfts-
pflicht

2 Ebenso kann der Mieter verlangen, dass ihm die Höhe des Mietzin-
ses des vorangegangenen Mietverhältnisses mitgeteilt wird.

2



220 Obligationenrecht

Art. 256b

Der Vermieter trägt die mit der Sache verbundenen Lasten und öf-
fentlichen Abgaben.

III. Abgaben
und Lasten

Art. 257
Der Mietzins ist das Entgelt, das der Mieter dem Vermieter für die
Überlassung der Sache schuldet.

E. Pflichten
des Mieters
I. Zahlung des
Mietzinses und
der Nebenkosten
1. Mietzins

Art. 257a
1 Die Nebenkosten sind das Entgelt für die Leistungen des Vermieters oder
eines Dritten, die mit dem Gebrauch der Sache zusammenhängen.

2. Nebenkosten
a. Im allgemei-
nen

2 Der Mieter muss die Nebenkosten nur bezahlen, wenn er dies mit
dem Vermieter besonders vereinbart hat.

Art. 257b
1 Bei Wohn- und Geschäftsräumen sind die Nebenkosten die tatsächli-
chen Aufwendungen des Vermieters für Leistungen, die mit dem Ge-
brauch zusammenhängen, wie Heizungs-, Warmwasser- und ähnliche
Betriebskosten, sowie für öffentliche Abgaben, die sich aus dem Ge-
brauch der Sache ergeben.

b. Wohn- und
Geschäftsräume

2 Der Vermieter muss dem Mieter auf Verlangen Einsicht in die Bele-
ge gewähren.

Art. 257c

Der Mieter muss den Mietzins und allenfalls die Nebenkosten am En-
de jedes Monats, spätestens aber am Ende der Mietzeit bezahlen,
wenn kein anderer Zeitpunkt vereinbart oder ortsüblich ist.

3. Zahlungs-
termine

Art. 257d
1 Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälli-
ger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der
Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass
bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde.
Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäfts-
räumen mindestens 30 Tage.

4. Zahlungsrück-
stand
des Mieters

2 Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der
Vermieter fristlos, bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist
von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen.

Art. 257e
1 Leistet der Mieter von Wohn- oder Geschäftsräumen eine Sicherheit
in Geld oder in Wertpapieren, so muss der Vermieter sie bei einer

II. Sicherheiten
durch den Mieter
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Bank auf einem Sparkonto oder einem Depot, das auf den Namen des
Mieters lautet, hinterlegen.
2 Bei der Miete von Wohnräumen darf der Vermieter höchstens drei
Monatszinse als Sicherheit verlangen.
3 Die Bank darf die Sicherheit nur mit Zustimmung beider Parteien
oder gestützt auf einen rechtskräftigen Zahlungsbefehl oder auf ein
rechtskräftiges Gerichtsurteil herausgeben. Hat der Vermieter innert
einem Jahr nach Beendigung des Mietverhältnisses keinen Anspruch
gegenüber dem Mieter rechtlich geltend gemacht, so kann dieser von
der Bank die Rückerstattung der Sicherheit verlangen.
4 Die Kantone können ergänzende Bestimmungen erlassen.

Art. 257f
1 Der Mieter muss die Sache sorgfältig gebrauchen.III. Sorgfalt und

Rücksichtnahme
2 Der Mieter einer unbeweglichen Sache muss auf Hausbewohner und
Nachbarn Rücksicht nehmen.
3 Verletzt der Mieter trotz schriftlicher Mahnung des Vermieters seine
Pflicht zu Sorgfalt oder Rücksichtnahme weiter, so dass dem Vermie-
ter oder den Hausbewohnern die Fortsetzung des Mietverhältnisses
nicht mehr zuzumuten ist so kann der Vermieter fristlos, bei Wohn-
und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf
Ende eines Monats kündigen.
4 Der Vermieter von Wohn- oder Geschäftsräumen kann jedoch frist-
los kündigen, wenn der Mieter vorsätzlich der Sache schweren Scha-
den zufügt.

Art. 257g
1 Der Mieter muss Mängel, die er nicht selber zu beseitigen hat, dem
Vermieter melden.

IV. Meldepflicht

2 Unterlässt der Mieter die Meldung, so haftet er für den Schaden, der
dem Vermieter daraus entsteht.

Art. 257h
1 Der Mieter muss Arbeiten an der Sache dulden, wenn sie zur Besei-
tigung von Mängeln oder zur Behebung oder Vermeidung von Schä-
den notwendig sind.

V. Duldungs-
pflicht

2 Der Mieter muss dem Vermieter gestatten, die Sache zu besichtigen,
soweit dies für den Unterhalt, den Verkauf oder die Wiedervermietung
notwendig ist.
3 Der Vermieter muss dem Mieter Arbeiten und Besichtigungen recht-
zeitig anzeigen und bei der Durchführung auf die Interessen des Mie-
ters Rücksicht nehmen; allfällige Ansprüche des Mieters auf Herab-
setzung des Mietzinses (Art. 259d) und auf Schadenersatz (Art. 259e)
bleiben vorbehalten.
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Art. 258
1 Übergibt der Vermieter die Sache nicht zum vereinbarten Zeitpunkt
oder mit Mängeln, welche die Tauglichkeit zum vorausgesetzten Ge-
brauch ausschliessen oder erheblich beeinträchtigen, so kann der
Mieter nach den Artikeln 107–109 über die Nichterfüllung von Vertr-
ägen vorgehen.

F. Nichterfül-
lung oder man-
gelhafte Erfül-
lung des Ver-
trags bei Überga-
be der Sache

2 Übernimmt der Mieter die Sache trotz dieser Mängel und beharrt er
auf gehöriger Erfüllung des Vertrags, so kann er nur die Ansprüche
geltend machen, die ihm bei Entstehung von Mängeln während der
Mietdauer zustünden (Art. 259a–259i).
3 Der Mieter kann die Ansprüche nach den Artikeln 259a–259i auch
geltend machen, wenn die Sache bei der Übergabe Mängel hat:
a. welche die Tauglichkeit zum vorausgesetzten Gebrauch zwar

vermindern, aber weder ausschliessen noch erheblich beeinträch-
tigen;

b. die der Mieter während der Mietdauer auf eigene Kosten beseiti-
gen müsste (Art. 259).

Art. 259
Der Mieter muss Mängel, die durch kleine, für den gewöhnlichen
Unterhalt erforderliche Reinigungen oder Ausbesserungen behoben
werden können, nach Ortsgebrauch auf eigene Kosten beseitigen.

G. Mängel wäh-
rend der Miet-
dauer
I. Pflicht des
Mieters zu klei-
nen Reinigungen
und Ausbesse-
rungen

Art. 259a
1 Entstehen an der Sache Mängel, die der Mieter weder zu verantwor-
ten noch auf eigene Kosten zu beseitigen hat, oder wird der Mieter im
vertragsgemässen Gebrauch der Sache gestört, so kann er verlangen,
dass der Vermieter:

II. Rechte
des Mieters
1. Im allgemei-
nen

a. den Mangel beseitigt;
b. den Mietzins verhältnismässig herabsetzt;
c. Schadenersatz leistet;
d. den Rechtsstreit mit einem Dritten übernimmt.
2 Der Mieter einer unbeweglichen Sache kann zudem den Mietzins
hinterlegen.

Art. 259b

Kennt der Vermieter einen Mangel und beseitigt er ihn nicht innert
angemessener Frist, so kann der Mieter:

2. Beseitigung
des Mangels
a. Grundsatz

a. fristlos kündigen, wenn der Mangel die Tauglichkeit einer unbe-
weglichen Sache zum vorausgesetzten Gebrauch ausschliesst
oder erheblich beeinträchtigt oder wenn der Mangel die Taug-
lichkeit einer beweglichen Sache zum vorausgesetzten Gebrauch
vermindert;
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b. auf Kosten des Vermieters den Mangel beseitigen lassen, wenn
dieser die Tauglichkeit der Sache zum vorausgesetzten Gebrauch
zwar vermindert, aber nicht erheblich beeinträchtigt.

Art. 259c

Der Mieter hat keinen Anspruch auf Beseitigung des Mangels, wenn
der Vermieter für die mangelhafte Sache innert angemessener Frist
vollwertigen Ersatz leistet.

b. Ausnahme

Art. 259d

Wird die Tauglichkeit der Sache zum vorausgesetzten Gebrauch be-
einträchtigt oder vermindert, so kann der Mieter vom Vermieter ver-
langen, dass er den Mietzins vom Zeitpunkt, in dem er vom Mangel
erfahren hat, bis zur Behebung des Mangels entsprechend herabsetzt.

3. Herabsetzung
des Mietzinses

Art. 259e

Hat der Mieter durch den Mangel Schaden erlitten, so muss ihm der
Vermieter dafür Ersatz leisten, wenn er nicht beweist, dass ihn kein
Verschulden trifft.

4. Schadenersatz

Art. 259f

Erhebt ein Dritter einen Anspruch auf die Sache, der sich mit den
Rechten des Mieters nicht verträgt, so muss der Vermieter auf Anzei-
ge des Mieters hin den Rechtsstreit übernehmen.

5. Uebernahme
des Rechtsstreits

Art. 259g
1 Verlangt der Mieter einer unbeweglichen Sache vom Vermieter die
Beseitigung eines Mangels, so muss er ihm dazu schriftlich eine an-
gemessene Frist setzen und kann ihm androhen, dass er bei unbenütz-
tem Ablauf der Frist Mietzinse die künftig fällig werden bei einer vom
Kanton bezeichneten Stelle hinterlegen wird. Er muss die Hinterle-
gung dem Vermieter schriftlich ankündigen.

6. Hinterlegung
des Mietzinses
a. Grundsatz

2 Mit der Hinterlegung gelten die Mietzinse als bezahlt.

Art. 259h
1 Hinterlegte Mietzinse fallen dem Vermieter zu, wenn der Mieter
seine Ansprüche gegenüber dem Vermieter nicht innert 30 Tagen seit
Fälligkeit des ersten hinterlegten Mietzinses bei der Schlichtungsbe-
hörde geltend gemacht hat.

b. Herausgabe
der hinterlegten
Mietzinse

2 Der Vermieter kann bei der Schlichtungsbehörde die Herausgabe der
zu Unrecht hinterlegten Mietzinse verlangen, sobald ihm der Mieter
die Hinterlegung angekündigt hat.
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Art. 259i
1 Die Schlichtungsbehörde versucht, eine Einigung zwischen den Par-
teien herbeizuführen. Kommt keine Einigung zustande, so fällt sie ei-
nen Entscheid über die Ansprüche der Vertragsparteien und die Ver-
wendung der Mietzinse.

c. Verfahren

2 Ruft die unterlegene Partei nicht innert 30 Tagen den Richter an, so
wird der Entscheid rechtskräftig.

Art. 260
1 Der Vermieter kann Erneuerungen und Änderungen an der Sache nur
vornehmen, wenn sie für den Mieter zumutbar sind und wenn das
Mietverhältnis nicht gekündigt ist.

H. Erneuerungen
und Änderungen
I. Durch den
Vermieter

2 Der Vermieter muss bei der Ausführung der Arbeiten auf die Interes-
sen des Mieters Rücksicht nehmen; allfällige Ansprüche des Mieters
auf Herabsetzung des Mietzinses (Art. 259d) und auf Schadenersatz
(Art. 259e) bleiben vorbehalten.

Art. 260a
1 Der Mieter kann Erneuerungen und Änderungen an der Sache nur
vornehmen, wenn der Vermieter schriftlich zugestimmt hat.

II. Durch
den Mieter

2 Hat der Vermieter zugestimmt, so kann er die Wiederherstellung des
früheren Zustandes nur verlangen, wenn dies schriftlich vereinbart
worden ist.
3 Weist die Sache bei Beendigung des Mietverhältnisses dank der Er-
neuerung oder Änderung, welcher der Vermieter zugestimmt hat, ei-
nen erheblichen Mehrwert auf, so kann der Mieter dafür eine entspre-
chende Entschädigung verlangen; weitergehende schriftlich vereinbar-
te Entschädigungsansprüche bleiben vorbehalten.

Art. 261
1 Veräussert der Vermieter die Sache nach Abschluss des Mietvertrags
oder wird sie ihm in einem Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren
entzogen, so geht das Mietverhältnis mit dem Eigentum an der Sache
auf den Erwerber über.

J. Wechsel des
Eigentümers
I. Veräusserung
der Sache

2 Der neue Eigentümer kann jedoch:
a. bei Wohn- und Geschäftsräumen das Mietverhältnis mit der ge-

setzlichen Frist auf den nächsten gesetzlichen Termin kündigen
wenn er einen dringenden Eigenbedarf für sich, nahe Verwandte
oder Verschwägerte geltend macht;

b. bei einer anderen Sache das Mietverhältnis mit der gesetzlichen
Frist auf den nächsten gesetzlichen Termin kündigen, wenn der
Vertrag keine frühere Auflösung ermöglicht.
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3 Kündigt der neue Eigentümer früher, als es der Vertrag mit dem bis-
herigen Vermieter gestattet hätte, so haftet dieser dem Mieter für allen
daraus entstehenden Schaden.
4 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Enteignung.

Art. 261a

Die Bestimmungen über die Veräusserung der Sache sind sinngemäss
anwendbar, wenn der Vermieter einem Dritten ein beschränktes ding-
liches Recht einräumt und dies einem Eigentümerwechsel gleich-
kommt.

II. Einräumung
beschränkter
dinglicher
Rechte

Art. 261b
1 Bei der Miete an einem Grundstück kann verabredet werden, dass
das Verhältnis im Grundbuch vorgemerkt wird.

III. Vormerkung
im Grundbuch

2 Die Vormerkung bewirkt, dass jeder neue Eigentümer dem Mieter
gestatten muss, das Grundstück entsprechend dem Mietvertrag zu ge-
brauchen.

Art. 262
1 Der Mieter kann die Sache mit Zustimmung des Vermieters ganz
oder teilweise untervermieten.

K. Untermiete

2 Der Vermieter kann die Zustimmung nur verweigern, wenn:
a. der Mieter sich weigert, dem Vermieter die Bedingungen der

Untermiete bekanntzugeben;
b. die Bedingungen der Untermiete im Vergleich zu denjenigen des

Hauptmietvertrags missbräuchlich sind;
c. dem Vermieter aus der Untermiete wesentliche Nachteile entste-

hen.
3 Der Mieter haftet dem Vermieter dafür, dass der Untermieter die Sa-
che nicht anders gebraucht, als es ihm selbst gestattet ist. Der Vermie-
ter kann den Untermieter unmittelbar dazu anhalten.

Art. 263
1 Der Mieter von Geschäftsräumen kann das Mietverhältnis mit
schriftlicher Zustimmung des Vermieters auf einen Dritten übertragen.

L. Uebertragung
der Miete auf
einen Dritten

2 Der Vermieter kann die Zustimmung nur aus wichtigem Grund ver-
weigern.
3 Stimmt der Vermieter zu, so tritt der Dritte anstelle des Mieters in
das Mietverhältnis ein.
4 Der Mieter ist von seinen Verpflichtungen gegenüber dem Vermieter
befreit. Er haftet jedoch solidarisch mit dem Dritten bis zum Zeit-
punkt, in dem das Mietverhältnis gemäss Vertrag oder Gesetz endet
oder beendet werden kann, höchstens aber für zwei Jahre.
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Art. 264
1 Gibt der Mieter die Sache zurück, ohne Kündigungsfrist oder -termin
einzuhalten, so ist er von seinen Verpflichtungen gegenüber dem
Vermieter nur befreit, wenn er einen für den Vermieter zumutbaren
neuen Mieter vorschlägt; dieser muss zahlungsfähig und bereit sein,
den Mietvertrag zu den gleichen Bedingungen zu übernehmen.

M. Vorzeitige
Rückgabe
der Sache

2 Andernfalls muss er den Mietzins bis zu dem Zeitpunkt leisten, in
dem das Mietverhältnis gemäss Vertrag oder Gesetz endet oder been-
det werden kann.
3 Der Vermieter muss sich anrechnen lassen, was er:
a. an Auslagen erspart und
b. durch anderweitige Verwendung der Sache gewinnt oder absicht-

lich zu gewinnen unterlassen hat.

Art. 265
Der Vermieter und der Mieter können nicht im voraus auf das Recht
verzichten, Forderungen und Schulden aus dem Mietverhältnis zu ver-
rechnen.

N. Verrechnung

Art. 266
1 Haben die Parteien eine bestimmte Dauer ausdrücklich oder still-
schweigend vereinbart, so endet das Mietverhältnis ohne Kündigung
mit Ablauf dieser Dauer.

O. Beendigung
des Mietver-
hältnisses
I. Ablauf der
vereinbarten
Dauer 2 Setzen die Parteien das Mietverhältnis stillschweigend fort, so gilt es

als unbefristetes Mietverhältnis.

Art. 266a
1 Die Parteien können das unbefristete Mietverhältnis unter Einhaltung
der gesetzlichen Fristen und Termine kündigen, sofern sie keine län-
gere Frist oder keinen anderen Termin vereinbart haben.

II. Kündigungs-
fristen und
-termine
1. Im allgemei-
nen

2 Halten die Parteien die Frist oder den Termin nicht ein, so gilt die
Kündigung für den nächstmöglichen Termin.

Art. 266b

Bei der Miete von unbeweglichen Sachen und Fahrnisbauten können
die Parteien mit einer Frist von drei Monaten auf einen ortsüblichen
Termin oder, wenn es keinen Ortsgebrauch gibt, auf Ende einer
sechsmonatigen Mietdauer kündigen.

2. Unbewegliche
Sachen und
Fahrnisbauten

Art. 266c

Bei der Miete von Wohnungen können die Parteien mit einer Frist von
drei Monaten auf einen ortsüblichen Termin oder, wenn es keinen
Ortsgebrauch gibt, auf Ende einer dreimonatigen Mietdauer kündigen.

3. Wohnungen
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Art. 266d

Bei der Miete von Geschäftsräumen können die Parteien mit einer
Frist von sechs Monaten auf einen ortsüblichen Termin oder, wenn es
keinen Ortsgebrauch gibt, auf Ende einer dreimonatigen Mietdauer
kündigen.

4. Geschäfts-
räume

Art. 266e

Bei der Miete von möblierten Zimmern und von gesondert vermiete-
ten Einstellplätzen oder ähnlichen Einrichtungen können die Parteien
mit einer Frist von zwei Wochen auf Ende einer einmonatigen Miet-
dauer kündigen.

5. Möblierte
Zimmer und
Einstellplätze

Art. 266f

Bei der Miete von beweglichen Sachen können die Parteien mit einer
Frist von drei Tagen auf einen beliebigen Zeitpunkt kündigen.

6. Bewegliche
Sachen

Art. 266g
1 Aus wichtigen Gründen, welche die Vertragserfüllung für sie unzu-
mutbar machen, können die Parteien das Mietverhältnis mit der ge-
setzlichen Frist auf einen beliebigen Zeitpunkt kündigen.

III. Ausseror-
dentliche
Kündigung
1. Aus wichtigen
Gründen

2 Der Richter bestimmt die vermögensrechtlichen Folgen der vorzeiti-
gen Kündigung unter Würdigung aller Umstände.

Art. 266h
1 Fällt der Mieter nach Übernahme der Sache in Konkurs, so kann der
Vermieter für künftige Mietzinse Sicherheit verlangen. Er muss dafür
dem Mieter und der Konkursverwaltung schriftlich eine angemessene
Frist setzen.

2. Konkurs
des Mieters

2 Erhält der Vermieter innert dieser Frist keine Sicherheit, so kann er
fristlos kündigen.

Art. 266i

Stirbt der Mieter, so können seine Erben mit der gesetzlichen Frist auf
den nächsten gesetzlichen Termin kündigen.

3. Tod
des Mieters

Art. 266k

Der Mieter einer beweglichen Sache, die seinem privaten Gebrauch
dient und vom Vermieter im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit
vermietet wird, kann mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf
Ende einer dreimonatigen Mietdauer kündigen. Der Vermieter hat da-
für keinen Anspruch auf Entschädigung.

4. Bewegliche
Sachen
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Art. 266l
1 Vermieter und Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen müssen
schriftlich kündigen.

IV. Form der
Kündigung bei
Wohn- und Ge-
schäftsräumen
1. Im allgemei-
nen

2 Der Vermieter muss mit einem Formular kündigen, das vom Kanton
genehmigt ist und das angibt, wie der Mieter vorzugehen hat, wenn er
die Kündigung anfechten oder eine Erstreckung des Mietverhältnisses
verlangen will.

Art. 266m
1 Dient die gemietete Sache als Wohnung der Familie, kann ein Ehe-
gatte den Mietvertrag nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des an-
deren kündigen.

2. Wohnung
der Familie
a. Kündigung
durch den Mieter

2 Kann der Ehegatte diese Zustimmung nicht einholen oder wird sie
ihm ohne triftigen Grund verweigert, so kann er den Richter anrufen.

Art. 266n

Die Kündigung durch den Vermieter sowie die Ansetzung einer Zah-
lungsfrist mit Kündigungsandrohung (Art. 257d) sind dem Mieter und
seinem Ehegatten separat zuzustellen.

b. Kündigung
durch den Ver-
mieter

Art. 266o

Die Kündigung ist nichtig, wenn sie den Artikeln 266l–266n nicht ent-
spricht.

3. Nichtigkeit
der Kündigung

Art. 267
1 Der Mieter muss die Sache in dem Zustand zurückgeben, der sich
aus dem vertragsgemässen Gebrauch ergibt.

P. Rückgabe
der Sache
I. Im allgemei-
nen 2 Vereinbarungen, in denen sich der Mieter im voraus verpflichtet, bei

Beendigung des Mietverhältnisses eine Entschädigung zu entrichten,
die anderes als die Deckung des allfälligen Schadens einschliesst, sind
nichtig.

Art. 267a
1 Bei der Rückgabe muss der Vermieter den Zustand der Sache prüfen
und Mängel, für die der Mieter einzustehen hat, diesem sofort melden.

II. Prüfung der
Sache und Mel-
dung an den
Mieter 2 Versäumt dies der Vermieter, so verliert er seine Ansprüche, soweit

es sich nicht um Mängel handelt, die bei übungsgemässer Untersu-
chung nicht erkennbar waren.
3 Entdeckt der Vermieter solche Mängel später, so muss er sie dem
Mieter sofort melden.

11
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Art. 268
1 Der Vermieter von Geschäftsräumen hat für einen verfallenen Jah-
reszins und den laufenden Halbjahreszins ein Retentionsrecht an den
beweglichen Sachen, die sich in den vermieteten Räumen befinden
und zu deren Einrichtung oder Benutzung gehören.

Q. Retentions-
recht des
Vermieters
I. Umfang

2 Das Retentionsrecht des Vermieters umfasst die vom Untermieter
eingebrachten Gegenstände insoweit, als dieser seinen Mietzins nicht
bezahlt hat.
3 Ausgeschlossen ist das Retentionsrecht an Sachen, die durch die
Gläubiger des Mieters nicht gepfändet werden könnten.

Art. 268a
1 Die Rechte Dritter an Sachen, von denen der Vermieter wusste oder
wissen musste, dass sie nicht dem Mieter gehören, sowie an gestohle-
nen, verlorenen oder sonstwie abhanden gekommenen Sachen gehen
dem Retentionsrecht des Vermieters vor.

II. Sachen
Dritter

2 Erfährt der Vermieter erst während der Mietdauer, dass Sachen, die
der Mieter eingebracht hat, nicht diesem gehören, so erlischt sein Re-
tentionsrecht an diesen Sachen, wenn er den Mietvertrag nicht auf den
nächstmöglichen Termin kündigt.

Art. 268b
1 Will der Mieter wegziehen oder die in den gemieteten Räumen be-
findlichen Sachen fortschaffen, so kann der Vermieter mit Hilfe der
zuständigen Amtsstelle so viele Gegenstände zurückhalten, als zur
Deckung seiner Forderung notwendig sind.

III. Geltendma-
chung

2 Heimlich oder gewaltsam fortgeschaffte Gegenstände können innert
zehn Tagen seit der Fortschaffung mit polizeilicher Hilfe in die ver-
mieteten Räume zurückgebracht werden.

Zweiter Abschnitt:
Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen und andern
missbräuchlichen Forderungen des Vermieters
bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen

Art. 269
Mietzinse sind missbräuchlich, wenn damit ein übersetzter Ertrag aus
der Mietsache erzielt wird oder wenn sie auf einem offensichtlich
übersetzten Kaufpreis beruhen.

A. Missbräuchli-
che Mietzinse
I. Regel

12
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Art. 269a

Mietzinse sind in der Regel nicht missbräuchlich, wenn sie insbeson-
dere:

II. Ausnahmen

a. im Rahmen der orts- oder quartierüblichen Mietzinse liegen;
b. durch Kostensteigerungen oder Mehrleistungen des Vermieters

begründet sind;
c. bei neueren Bauten im Rahmen der kostendeckenden Brutto-

rendite liegen;
d. lediglich dem Ausgleich einer Mietzinsverbilligung dienen, die

zuvor durch Umlagerung marktüblicher Finanzierungskosten ge-
wahrt wurde, und in einem dem Mieter im voraus bekanntgege-
benen Zahlungsplan festgelegt sind;

e. lediglich die Teuerung auf dem risikotragenden Kapital ausglei-
chen;

f. das Ausmass nicht überschreiten, das Vermieter- und Mieterver-
bände oder Organisationen, die ähnliche Interessen wahrnehmen,
in ihren Rahmenverträgen empfehlen.

Art. 269b

Die Vereinbarung, dass der Mietzins einem Index folgt, ist nur gültig,
wenn der Mietvertrag für mindestens fünf Jahre abgeschlossen und als
Index der Landesindex der Konsumentenpreise vorgesehen wird.

B. Indexierte
Mietzinse

Art. 269c

Die Vereinbarung, dass sich der Mietzins periodisch um einen be-
stimmten Betrag erhöht, ist nur gültig, wenn:

C. Gestaffelte
Mietzinse

a. der Mietvertrag für mindestens drei Jahre abgeschlossen wird;
b. Der Mietzins höchstens einmal jährlich erhöht wird; und
c. der Betrag der Erhöhung in Franken festgelegt wird.

Art. 269d
1 Der Vermieter kann den Mietzins jederzeit auf den nächstmöglichen
Kündigungstermin erhöhen. Er muss dem Mieter die Mietzinserhö-
hung mindestens zehn Tage vor Beginn der Kündigungsfrist auf ei-
nem vom Kanton genehmigten Formular mitteilen und begründen.

D. Mietzinserhö-
hungen und an-
dere einseitige
Vertragsände-
rungen durch
den Vermieter

2 Die Mietzinserhöhung ist nichtig, wenn der Vermieter:
a. sie nicht mit dem vorgeschriebenen Formular mitteilt;
b. sie nicht begründet;
c. mit der Mitteilung die Kündigung androht oder ausspricht.
3 Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Vermieter beabsichtigt,
sonstwie den Mietvertrag einseitig zu Lasten des Mieters zu ändern,
namentlich seine bisherigen Leistungen zu vermindern oder neue Ne-
benkosten einzuführen.

13
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Art. 270
1 Der Mieter kann den Anfangsmietzins innert 30 Tagen nach Über-
nahme der Sache bei der Schlichtungsbehörde als missbräuchlich im
Sinne der Artikel 269 und 269a anfechten und dessen Herabsetzung
verlangen, wenn:

E. Anfechtung
des Mietzinses
I. Herabset-
zungsbegehren
1. Anfangsmiet-
zins

a. er sich wegen einer persönlichen oder familiären Notlage oder
wegen der Verhältnisse auf dem örtlichen Markt für Wohn- und
Geschäftsräume zum Vertragsabschluss gezwungen sah; oder

b. der Vermieter den Anfangsmietzins gegenüber dem früheren
Mietzins für dieselbe Sache erheblich erhöht hat.

2 Im Falle von Wohnungsmangel können die Kantone für ihr Gebiet
oder einen Teil davon die Verwendung des Formulars gemäss Artikel
269d beim Abschluss eines neuen Mietvertrags obligatorisch erklären.

Art. 270a
1 Der Mieter kann den Mietzins als missbräuchlich anfechten und die
Herabsetzung auf den nächstmöglichen Kündigungstermin verlangen,
wenn er Grund zur Annahme hat, dass der Vermieter wegen einer we-
sentlichen Änderung der Berechnungsgrundlagen, vor allem wegen
einer Kostensenkung, einen nach den Artikeln 269 und 269a übersetz-
ten Ertrag aus der Mietsache erzielt.

2. Während
der Mietdauer

2 Der Mieter muss das Herabsetzungsbegehren schriftlich beim Ver-
mieter stellen; dieser muss innert 30 Tagen Stellung nehmen. Ent-
spricht der Vermieter dem Begehren nicht oder nur teilweise oder
antwortet er nicht fristgemäss, so kann der Mieter innert 30 Tagen die
Schlichtungsbehörde anrufen.
3 Absatz 2 ist nicht anwendbar, wenn der Mieter gleichzeitig mit der
Anfechtung einer Mietzinserhöhung ein Herabsetzungsbegehren stellt.

Art. 270b
1 Der Mieter kann eine Mietzinserhöhung innert 30 Tagen, nachdem
sie ihm mitgeteilt worden ist, bei der Schlichtungsbehörde als miss-
bräuchlich im Sinne der Artikel 269 und 269a anfechten.

II. Anfechtung
von Mietzinser-
höhungen und
andern einseiti-
gen Vertrags-
änderungen 2 Absatz 1 gilt auch, wenn der Vermieter sonstwie den Mietvertrag

einseitig zu Lasten des Mieters ändert, namentlich seine bisherigen
Leistungen vermindert oder neue Nebenkosten einführt.

Art. 270c

Unter Vorbehalt der Anfechtung des Anfangsmietzinses kann eine
Partei vor der Schlichtungsbehörde nur geltend machen, dass die von
der andern Partei verlangte Erhöhung oder Herabsetzung des Mietzin-
ses durch keine entsprechende Änderung des Indexes gerechtfertigt
sei.

III. Anfechtung
indexierter
Mietzinse
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Art. 270d

Unter Vorbehalt der Anfechtung des Anfangsmietzinses kann der
Mieter gestaffelte Mietzinse nicht anfechten.

IV. Anfechtung
gestaffelter
Mietzinse

Art. 270e

Der bestehende Mietvertrag gilt unverändert weiter:F. Weitergeltung
des Mietvertra-
ges während des
Anfechtungsver-
fahrens

a. während des Schlichtungsverfahrens, wenn zwischen den Partei-
en keine Einigung zustandekommt, und

b. während des Gerichtsverfahrens, unter Vorbehalt vorsorglicher
Massnahmen des Richters.

Dritter Abschnitt:
Kündigungsschutz bei der Miete von Wohn-
und Geschäftsräumen

Art. 271
1 Die Kündigung ist anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von
Treu und Glauben verstösst.

A. Anfechtbar-
keit der Kündi-
gung
I. Im allgemei-
nen 2 Die Kündigung muss auf Verlangen begründet werden.

Art. 271a
1 Die Kündigung durch den Vermieter ist insbesondere anfechtbar,
wenn sie ausgesprochen wird:

II. Kündigung
durch den Ver-
mieter

a. weil der Mieter nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem
Mietverhältnis geltend macht;

b. weil der Vermieter eine einseitige Vertragsänderung zu Lasten
des Mieters oder eine Mietzinsanpassung durchsetzen will;

c. allein um den Mieter zum Erwerb der gemieteten Wohnung zu
veranlassen;

d. während eines mit dem Mietverhältnis zusammenhängenden
Schlichtungs- oder Gerichtsverfahrens, ausser wenn der Mieter
das Verfahren missbräuchlich eingeleitet hat;

e. vor Ablauf von drei Jahren nach Abschluss eines mit dem Miet-
verhältnis zusammenhängenden Schlichtungs- oder Gerichtsver-
fahrens, in dem der Vermieter:
1. zu einem erheblichen Teil unterlegen ist;
2. seine Forderung oder Klage zurückgezogen oder erheblich

eingeschränkt hat;
3. auf die Anrufung des Richters verzichtet hat;
4. mit dem Mieter einen Vergleich geschlossen oder sich

sonstwie geeinigt hat;

f. wegen Änderungen in der familiären Situation des Mieter aus de-
nen dem Vermieter keine wesentlichen Nachteile entstehen.
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2 Absatz 1 Buchstabe e ist auch anwendbar, wenn der Mieter durch
Schriftstücke nachweisen kann, dass er sich mit dem Vermieter aus-
serhalb eines Schlichtungs- oder Gerichtsverfahrens über eine Forde-
rung aus dem Mietverhältnis geeinigt hat.
3 Absatz 1 Buchstaben d und e sind nicht anwendbar bei Kündigun-
gen:
a. wegen dringenden Eigenbedarfs des Vermieters für sich, nahe

Verwandte oder Verschwägerte;
b. wegen Zahlungsrückstand des Mieters (Art. 257d);
c. wegen schwerer Verletzung der Pflicht des Mieters zu Sorgfalt

und Rücksichtnahme (Art. 257f Abs. 3 und 4);
d. infolge Veräusserung der Sache (Art. 261);
e. aus wichtigen Gründen (Art. 266g);
f. wegen Konkurs des Mieters (Art. 266h).

Art. 272
1 Der Mieter kann die Erstreckung eines befristeten oder unbefristeten
Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung der Miete für ihn
oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die durch die Interessen
des Vermieters nicht zu rechtfertigen wäre.

B. Erstreckung
des Mietver-
hältnisses
I. Anspruch
des Mieters

2 Bei der Interessenabwägung berücksichtigt die zuständige Behörde
insbesondere:
a. die Umstände des Vertragsabschlusses und den Inhalt des Ver-

trags;
b. die Dauer des Mietverhältnisses;
c. die persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse

der Parteien und deren Verhalten;
d. einen allfälligen Eigenbedarf des Vermieters für sich, nahe Ver-

wandte oder Verschwägerte sowie die Dringlichkeit dieses Be-
darfs;

e. die Verhältnisse auf dem örtlichen Markt für Wohn- und Ge-
schäftsräume.

3 Verlangt der Mieter eine zweite Erstreckung, so berücksichtigt die
zuständige Behörde auch, ob er zur Abwendung der Härte alles unter-
nommen hat, was ihm zuzumuten war.

Art. 272a
1 Die Erstreckung ist ausgeschlossen bei Kündigungen:II. Ausschluss

der Erstreckung a. wegen Zahlungsrückstand des Mieters (Art. 257d);
b. wegen schwerer Verletzung der Pflicht des Mieters zu Sorgfalt

und Rücksichtnahme (Art. 257f Abs. 3 und 4);
c. wegen Konkurs des Mieters (Art. 266h).
d. eines Mietvertrages, welcher im Hinblick auf ein bevorstehendes

Umbau- oder Abbruchvorhaben ausdrücklich nur für die be-
schränkte Zeit bis zum Baubeginn oder bis zum Erhalt der erfor-
derlichen Bewilligung abgeschlossen wurde.
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2 Die Erstreckung ist in der Regel ausgeschlossen, wenn der Vermieter
dem Mieter einen gleichwertigen Ersatz für die Wohn- oder Ge-
schäftsräume anbietet.

Art. 272b
1 Das Mietverhältnis kann für Wohnräume um höchstens vier, für Ge-
schäftsräume um höchstens sechs Jahre erstreckt werden. Im Rahmen
der Höchstdauer können eine oder zwei Erstreckungen gewährt wer-
den.

III. Dauer der
Erstreckung

2 Vereinbaren die Parteien eine Erstreckung des Mietverhältnisses, so
sind sie an keine Höchstdauer gebunden, und der Mieter kann auf eine
zweite Erstreckung verzichten.

Art. 272c
1 Jede Partei kann verlangen, dass der Vertrag im Erstreckungsent-
scheid veränderten Verhältnissen angepasst wird.

IV. Weitergel-
tung des Miet-
vertrags

2 Ist der Vertrag im Erstreckungsentscheid nicht geändert worden, so
gilt er während der Erstreckung unverändert weiter; vorbehalten blei-
ben die gesetzlichen Anpassungsmöglichkeiten.

Art. 272d

Legt der Erstreckungsentscheid oder die Erstreckungsvereinbarung
nichts anderes fest, so kann der Mieter das Mietverhältnis wie folgt
kündigen:

V. Kündigung
während der
Erstreckung

a. bei Erstreckung bis zu einem Jahr mit einer einmonatigen Frist
auf Ende eines Monats;

b. bei Erstreckung von mehr als einem Jahr mit einer dreimonatigen
Frist auf einen gesetzlichen Termin.

Art. 273
1 Will eine Partei die Kündigung anfechten, so muss sie das Begehren
innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung der Schlichtungsbehör-
de einreichen.

C. Verfahren:
Behörden
und Fristen

2 Will der Mieter eine Erstreckung des Mietverhältnisses verlangen, so
muss er das Begehren der Schlichtungsbehörde einreichen:
a. bei einem unbefristeten Mietverhältnis innert 30 Tagen nach

Empfang der Kündigung;
b. bei einem befristeten Mietverhältnis spätestens 60 Tage vor Abl-

auf der Vertragsdauer.
3 Das Begehren um eine zweite Erstreckung muss der Mieter der Schlich-
tungsbehörde spätestens 60 Tage vor Ablauf der ersten einreichen.
4 Die Schlichtungsbehörde versucht, eine Einigung zwischen den Par-
teien herbeizuführen. Kommt keine Einigung zustande, so fällt sie ei-
nen Entscheid über die Ansprüche der Vertragsparteien.
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5 Ruft die unterlegene Partei nicht innert 30 Tagen den Richter an, so
wird der Entscheid rechtskräftig.

Art. 273a
1 Dient die gemietete Sache als Wohnung der Familie, so kann auch
der Ehegatte des Mieters die Kündigung anfechten, die Erstreckung
des Mietverhältnisses verlangen oder die übrigen Rechte ausüben, die
dem Mieter bei Kündigung zustehen.

D. Wohnung
der Familie

2 Vereinbarungen über die Erstreckung sind nur gültig, wenn sie mit
beiden Ehegatten abgeschlossen werden.

Art. 273b
1 Dieser Abschnitt gilt für die Untermiete, solange das Hauptmietver-
hältnis nicht aufgelöst ist. Die Untermiete kann nur für die Dauer des
Hauptmietverhältnisses erstreckt werden.

E. Untermiete

2 Bezweckt die Untermiete hauptsächlich die Umgehung der Vor-
schriften über den Kündigungsschutz, so wird dem Untermieter ohne
Rücksicht auf das Hauptmietverhältnis Kündigungsschutz gewährt.
Wird das Hauptmietverhältnis gekündigt, so tritt der Vermieter anstel-
le des Mieters in den Vertrag mit dem Untermieter ein.

Art. 273c
1 Der Mieter kann auf Rechte, die ihm nach diesem Abschnitt zuste-
hen, nur verzichten, wenn dies ausdrücklich vorgesehen ist.

F. Zwingende
Bestimmungen

2 Abweichende Vereinbarungen sind nichtig.

Vierter Abschnitt: Behörden und Verfahren

Art. 274
Die Kantone bezeichnen die zuständigen Behörden und regeln das
Verfahren.

A. Grundsatz

Art. 274a
1 Die Kantone setzen kantonale, regionale oder kommunale Schlich-
tungsbehörden ein, die bei der Miete unbeweglicher Sachen:

B. Schlichtungs-
behörde

a. die Parteien in allen Mietfragen beraten;
b. in Streitfällen versuchen, eine Einigung zwischen den Parteien

herbeizuführen;
c. die nach dem Gesetz erforderlichen Entscheide fällen;
d. die Begehren des Mieters an die zuständige Behörde überweisen,

wenn ein Ausweisungsverfahren hängig ist;
e. als Schiedsgericht amten, wenn die Parteien es verlangen.
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2 Vermieter und Mieter sind durch ihre Verbände oder andere Organi-
sationen, die ähnliche Interessen wahrnehmen, in den Schlichtungsbe-
hörden paritätisch vertreten.
3 Die Kantone können die paritätischen Organe, die in Rahmenmiet-
verträgen oder ähnlichen Abkommen vorgesehen sind, als Schlich-
tungsbehörden bezeichnen.

Art. 274b
1 Zuständig für Streitigkeiten aus dem Mietverhältnis sind:C. Gerichtsstand

a. bei der Miete unbeweglicher Sachen die Schlichtungsbehörde
und der Richter am Ort der Sache;

b. bei der Miete beweglicher Sachen der Richter am Wohnsitz des
Beklagten.

2 Der in der Schweiz wohnhafte Mieter kann nicht zum voraus auf den
Gerichtsstand nach Absatz 1 verzichten bei:
a. Wohnräumen;
b. beweglichen Sachen, die seinem privaten Gebrauch dienen und

vom Vermieter im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit ver-
mietet werden.

Art. 274c

Bei der Miete von Wohnräumen dürfen die Parteien die Zuständigkeit
der Schlichtungsbehörden und der richterlichen Behörden nicht durch
vertraglich vereinbarte Schiedsgerichte ausschliessen. Artikel 274a
Absatz 1 Buchstabe e bleibt vorbehalten.

D. Schiedsge-
richt

Art. 274d
1 Die Kantone sehen für Streitigkeiten aus der Miete von Wohn- und
Geschäftsräumen ein einfaches und rasches Verfahren vor.

E. Verfahren bei
der Miete von
Wohn- und Ge-
schäftsräumen
I. Grundsatz 2 Das Verfahren vor der Schlichtungsbehörde ist kostenlos; bei

mutwilliger Prozessführung kann jedoch die fehlbare Partei zur
gänzlichen oder teilweisen Übernahme der Verfahrenskosten und
zur Leistung einer Entschädigung an die andere Partei verpflichtet
werden.
3 Schlichtungsbehörde und Richter stellen den Sachverhalt von Amtes
wegen fest und würdigen die Beweise nach freiem Ermessen; die
Parteien müssen ihnen alle für die Beurteilung des Streitfalls notwen-
digen Unterlagen vorlegen.

Art. 274e
1 Die Schlichtungsbehörde versucht, eine Einigung zwischen den Par-
teien herbeizuführen. Die Einigung gilt als gerichtlicher Vergleich.

II. Schlichtungs-
verfahren
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2 Kommt keine Einigung zustande, so fällt die Schlichtungsbehörde in
den vom Gesetz vorgesehenen Fällen einen Entscheid; in den anderen
Fällen stellt sie das Nichtzustandekommen der Einigung fest.
3 Weist die Schlichtungsbehörde ein Begehren des Mieters betreffend
Anfechtbarkeit der Kündigung ab, so prüft sie von Amtes wegen, ob
das Mietverhältnis erstreckt werden kann.

Art. 274f
1 Hat die Schlichtungsbehörde einen Entscheid gefällt, so wird dieser
rechtskräftig, wenn die Partei, die unterlegen ist, nicht innert 30 Tagen
den Richter anruft; hat sie das Nichtzustandekommen der Einigung
festgestellt, so muss die Partei, die auf ihrem Begehren beharrt, innert
30 Tagen den Richter anrufen.

III. Gerichtsver-
fahren

2 Der Richter entscheidet auch über zivilrechtliche Vorfragen und
kann für die Dauer des Verfahrens vorsorgliche Massnahmen treffen.
3 Artikel 274e Absatz 3 gilt sinngemäss.

Art. 274g
1 Ficht der Mieter eine ausserordentliche Kündigung an und ist ein
Ausweisungsverfahren hängig, so entscheidet die für die Ausweisung
zuständige Behörde auch über die Wirkung der Kündigung, wenn der
Vermieter gekündigt hat:

F. Ausweisungs-
behörde

a. wegen Zahlungsrückstand des Mieters (Art. 257d);
b. wegen schwerer Verletzung der Pflicht des Mieters zu Sorgfalt

und Rücksichtnahme (Art. 257f Abs. 3 und 4);
c. aus wichtigen Gründen (Art. 266g);
d. wegen Konkurs des Mieters (Art. 266h).
2 Hat der Vermieter aus wichtigen Gründen (Art. 266g) vorzeitig ge-
kündigt, so entscheidet die für die Ausweisung zuständige Behörde
auch über die Erstreckung des Mietverhältnisses.
3 Wendet sich der Mieter mit seinen Begehren an die Schlichtungsbe-
hörde, so überweist diese die Begehren an die für die Ausweisung zu-
ständige Behörde.
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